
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Steiermark 2003/09/01 20.3-
25/2003

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.2003

Rechtssatz

Einem Festgenommenen dürfen nach § 26 Abs 2 AnhO Handfesseln angelegt werden, wenn aufgrund bestimmter

Tatsachen ua die Gefahr besteht, der Betre6ende werde sich selbst oder andere gefährden bzw 7üchten.

Einschränkend ist aus dem Wa6engebrauchsG (und § 26 Abs 4 AnhO) abzuleiten, dass auch weniger gefährliche

exekutive Maßregeln als der Wa6engebrauch nur dann mit Art 3 EMRK vereinbar sind, wenn sie notwendig und

maßhaltend sind. Diese Kriterien gelten somit auch für die Anlegung von Handfesseln. Daher ist die Handfesselung

eines Festgenommenen während der Einvernahme durch Kriminalbeamte selbst beim Verdacht des Verbrechens nach

§ 28 SuchtmittelG mit hoher Strafdrohung nicht rechtmäßig, wenn der Betre6ende vollkommen ruhig ist und sich

anstandslos abführen ließ, bereits nach Wa6en durchsucht wurde und zwei bewa6neten Kriminalbeamten

gegenübersteht, sowie wenn der Fluchtgefahr wirksamer durch das Schließen der Fenster bzw durch die Verwendung

eines Raumes mit vergitterten Fenstern oder eines ebenerdigen Raumes begegnet werden kann. Angelegte

Handfesseln können eine Person nicht wirksam daran hindern, aus unvergitterten und geö6neten Fenstern zu

springen.

Schlagworte

Handfesseln Notwendigkeit Maßhaltegebot Festgenommener Selbst- und Gemeingefährlichkeit Fluchtgefahr

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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